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turreichtümern oder der Errichtung und dem Betrieb von 
Bauten und Anlagen entstehen.

(3) Die Regelungen zur Gewinnung, Bearbeitung und Ver
öffentlichung von Daten über die Umweltradioaktivität für 
wissenschaftliche Zwecke, für Lehre und Bildung werden 
durch diese Durchführungsbestimmung nicht berührt.

" § 2

(1) Daten über die Umweltradioaktivität sind grundsätzlich 
öffentlich.

(2) Rechtsverbindlichkeit besitzen nur solche Daten über 
die Umweltradioaktivität, die gemäß der Verordnung über die 
Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz und 
dieser Durchführungsbestimmung gewonnen, bearbeitet oder 
veröffentlicht werden.

(3) Bei der Gewinnung, Bearbeitung und Veröffentlichung 
von Daten über die Umweltradioaktivität sind der Rechts
schutz der Bürger, juristischer Personen und die Interessen 
der nationalen Sicherheit sowie der Landesverteidigung ge
mäß den dafür geltenden Rechtsvorschriften zu wahren.

§3
(1) Die Gewinnung von Daten über die Umweltradioakti

vität hat dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und den 
technischen Möglichkeiten zu entsprechen.

(2) Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz sichert den erforderlichen Umfang der Gewinnung von 
Daten über die Umweltradioaktivität entsprechend den volks
wirtschaftlichen Möglichkeiten, errichtet und betreibt Meß
netze und erweitert sie im erforderlichen Umfang.

(3) Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz kann die Gewinnung und Bearbeitung von Daten über 
die Umweltradioaktivität mit anderen Staatsorganen, Betrie
ben, gesellschaftlichen Organisationen und Bürgern verein
baren, sofern die Anforderungen gemäß Abs. 1 erfüllt wer
den.

§4
(1) Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen

schutz legt dem Ministerrat jährlich einen Bericht über die 
Umweltradioaktivität vor. Der Bericht wird veröffentlicht.

(2) Vom Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz werden dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik zusammengefaßte Übersichten von Daten über 
die Umweltradioaktivität zur Veröffentlichung im Statisti
schen Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Verfügung gestellt.

*(3) Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz sichert die Information der Öffentlichkeit über ak
tuelle Daten zur Umweltradioaktivität, insbesondere bei nu
klearen Stör- oder Unfällen.

(4) Betriebe, gesellschaftliche Organisationen, Publikations
organe und Bürger sind berechtigt, beim Staatlichen Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz oder bei von ihm autori
sierten Stellen Daten über die Umweltradioaktivität einzuse
hen. Die Festlegungen im § 2 Abs. 3 sind dabei einzuhalten.

(5) Gesellschaftliche Organisationen und Bürger können bei 
Nachweis eines berechtigten persönlichen Interesses die Ge
winnung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Daten über 
die Umweltradioaktivität gegen Erstattung von Gebühren 
und Auslagen mit dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz oder von ihm autorisierten Stellen verein
baren. Das betrifft vor allem Untersuchungen von Brunnen
wasser, Trink- und Brauchwasser, von Bodenproben, Obst 
und Gemüse. Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz oder von ihm autorisierte Stellen führen die 
Untersuchungen im Rahmen ihrer wissenschaftlichen und 
materiell-technischen Möglichkeiten durch.

§5
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Veröffent

lichung in Kraft.

Berlin, den 15. November 1989

Der Präsident 
des Staatlichen Amtes 

für Atomsicherheit und Strahlenschutz
Prof. Dr. habil. Dr. h. c. S i t z l a c k  

Staatssekretär

Sechste Durchführungsbestimmung1 
zur Verordnung 

über die Leitung und Durchführung des Außenhandels 
— Einrichtung und Unterhaltung von Lägern 

ausländischer Betriebe und Institutionen 
in der Deutschen Demokratischen Republik —

vom 31. Oktober 1989

Auf der Grundlage der §§ 17, 18 Absätze 1 und 2 und 23 
Abs. 2 der Verordnung vom 9. September 1976 über die Lei
tung und Durchführung des Außenhandels (GBl. I Nr. 35
S. 421) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zustän
digen zentralen staatlichen Organe folgendes bestimmt:

' »
§ 1

Geltungsbereich
Diese Durchführungsbestimmung regelt die Einrichtung 

und Unterhaltung von Lägern ausländischer Betriebe und 
Institutionen in der DDR. Sie findet keine Anwendung auf 
Lagerungen bzw. Aufbewahrungen im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Leipziger Messen, auf transport- und 
technologiebedingte Lagerungen sowie auf Lagerungen durch 
spezielle für die Übernahme von Vertretungen ausländischer 
Betriebe und Institutionen in der DDR zuständige Außen
handelsbetriebe.1 2

§ 2
Grundsätze

Die Einrichtung von Lägern ausländischer Betriebe und 
Institutionen in der DDR kann insbesondere dann erfolgen, 
wenn dadurch eine schnellere bedarfsgerechte Belieferung 
von Importbetrieben mit Ersatzteilen, Baugruppen u. a. Er
zeugnissen gewährleistet wird, die Lagerhaltung im Hinblick 
auf die Kostenregelung ökonomisch vorteilhaft ist und die 
materiellen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße La
gerhaltung bestehen.

§3 1

Lagervertrag
(1) Die Einrichtung und Unterhaltung von Lägern auslän

discher Betriebe und Einrichtungen in der DDR hat auf der 
Grundlage von Lagerverträgen bzw. Konsignationslagerver
trägen (nachfolgend Lagerverträge genannt) zu erfolgen, die 
zwischen diesen und Außenhandelsbetrieben der DDR (nach
folgend AHB genannt) abzuschließen sind. Zuständig für den 
Abschluß eines Lagervertrages ist der AHB, zu dessen Er
zeugnis- und Leistungsprogramm der Import der einzula
gernden Erzeugnisse gehört.

1 Fünite Durchführungsbestimmung vom 17. Juni 1988 (GBl. I 
Nr. 14 S. 150)

2 Z. z. gilt die Vierte Durchführungsbestimmung vom 5. Februar 
1980 zur Verordnung über die Leitung und Durchführung des Außen
handels — Tätigkeit ausländischer Betriebe und Institutionen ln der 
Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet des Außenhan
dels und die Aufgaben der speziellen Außenhandelsbetriebe der 
Deutschen Demokratischen Republik auf diesem Gebiet (Markt
arbeit) - (GBl. I Nr. 10 S. 81).


